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Anlage - Bewertungen  

 
 

14. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes 

Verfahrensstand 
§ 3 (1) BauGB - Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 04.10.2022 – 08.11.2022 

x

§ 4 (1) BauGB - Frühzeitige Beteiligung der Behörden / TÖB 
 26.09.2022 – 08.11.2022 

x

§ 3 (2) BauGB - Öffentliche Auslegung 
  

 

§ 4 (2) BauGB – Beteiligung der Behörden / TÖB 
  

 

 
 
 
 
 

A) Bürger und Öffentlichkeit, die Anregungen gegeben haben:  Verfahren: § 3 (1) BauGB 

 Öffentliche Auslegung im Rathaus vom 04.10.2022 – 08.11.2022 
Von den Bürgern sind keine Stellungnahmen eingegangen 

  
 Kenntnisnahme  
 

B) Träger öffentlicher Belange, die nicht geantwortet haben:  Verfahren: § 4 (1) BauGB 

 Abfallentsorgungsgesellschaft mbH 
 ADFC Kreisverband Diepholz 
 Agentur für Arbeit 
 Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 
 Anglerverband Niedersachsen e.V. 
 Biologische Schutzgemeinschaft Hunte-Weser-Ems e.V. 
 Bischöfliches Generalvikariat Osnabrück 
 Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Landesverband Nds. e.V. 
 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 DB Services Immobilien GmbH 
 Denkmalschutz des Landkreises Diepholz, Herr Kreitel-Haberhauffe 
 Dt. Post AG 
 EBA Eisenbahnbundesamt Hannover 
 Erdgas Münster GmbH / Nowega GmbH 
 Ev. Freikirchliche Gemeinde 
 Ev. Kirchenamt 
 Ev.-Luth. Pfarramt 
 EWE TEL GmbH 
 FB Bauen und Ordnung und Verkehr 
 Flecken Steyerberg 
 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH  
 GVG Glasfaser GmbH 
 Handelsverband Hannover e.V. 
 Handwerkskammer Hannover 
 Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim 
 Jägerschaft Grafschaft Diepholz e.V. 
 Kath. Pfarrgemeinde Sankt Marien 
 Kliniken Landkreis Diepholz gGmbH 
 Kreisnaturschutzbeauftragter - Dieter Tornow 
 Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen 
 Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Nienburg 
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 LGLN Regionaldirektion Sulingen-Verden Katasteramt Sulingen 
 LGLN Regionaldirektion Hameln-Hannover Kampfmittelbeseitigungsdienst 
 Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Niedersachsen  
 Naturschutzbund Deutschland, Ortsgruppe Sulingen  
 Naturschutzverband Niedersachsen e.V. (NVN) 
 Nds. Forstamt Nienburg 
 Nds. Heimatbund e.V. (NHB) 
 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg 
 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg 
 Nds. Landesbehörde für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Sulingen 
 Nds. Landvolk e.V. Kreisverband Grafschaft Diepholz 
 Neuapostolische Kirche 
 Oberfinanzdirektion Niedersachsen, Liegenschaftsfonds 
 Polizeiinspektion Diepholz 
 RSE Rhein-Sieg Eisenbahn GmbH 
 RWE Hauptverwaltung 
 Samtgemeinde Barnstorf 
 Samtgemeinde Kirchdorf 
 Samtgemeinde Schwaförden 
 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) 
 Staatliches Baumanagement Weser-Leine 
 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 
 STEG-Stadtentwicklungsgesellschaft 
 TenneT TSO GmbH 
 Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen GmbH 
 Westnetz GmbH, Systeme, Daten und Dokumentation, Osnabrück 
 Zeugen Jehovas 

 
Es ist davon auszugehen, dass die Belange der obigen Träger nicht berührt oder bereits berücksichtigt sind. 
 

C) Träger öffentlicher Belange, die keine Hinweise und Anregungen haben:  Verfahren: § 4 (1) BauGB 
 Amprion GmbH  04.10.2022 
 Bundesamt für Flugsicherung 08.11.2022 
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 27.09.2022 
 EWE NETZ GmbH  10.10.2022 
 Gastransport Nord GmbH 27.09.2022 
 Samtgemeinde Siedenburg 01.11.2022 
 Wintershall Dea GmbH 20.10.2022 

 
 Kenntnisnahme   
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D) Träger öffentlicher Belange, die Hinweise und Anregungen gegeben haben: 
(Anregung im Originaltext vorweg):  Verfahren: § 4 (1) BauGB 

Avacon Netz GmbH, 26.10.2022 

Eingabe Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 26.09.2022 geben wir zu dem oben ge-
nannten Bebauungsplan grundsätzlich unsere Zustimmung. 
 
Eine Gefährdung der vorhandenen Versorgungsanlagen und eine Gefährdung der 
gesicherten Versorgung mit Energie muss ausgeschlossen sein. Bitte beachten Sie 
unsere Leitungsschutzanweisung. 
Bestandspläne und die Leitungsschutzanweisung für Ihre Planungen werden 
Ihnen über unser Portal der Leitungsauskunft https://meine-planauskunft.de o-
der über die Email: leitungsauskunft@avacon.de übersendet. 
Eine Stellungnahme zu unseren 110kV-Leitungen, Gas-Hochdrucktrassen oder 
Fernmeldenetzen wird ggf. gesondert über die zuständigen Fachabteilungen er-
folgen. 
Vor geplanten Bautätigkeiten sind vom ausführenden Unternehmen Leitungsaus-
künfte bei uns einzuholen. 
Bitte beteiligen Sie uns weiterhin schriftlich an Ihrem Verfahren. Änderungen in 
der Planung bedürfen einer erneuten Prüfung. 

Beschlussvorschlag Nach den anliegenden Plänen befinden sich im Plangebiet bzw. angrenzend 
Stromleitungen der Avacon Netz GmbH. Die Leitungstrassen verlaufen innerhalb 
der öffentlichen Straßenverkehrsflächen parallel zu der jeweiligen Fahrbahn und 
können im Rahmen der konkreten Erschließungsarbeiten berücksichtigt werden. 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Deutsche Telekom Technik GmbH, 28.09.2022 

Eingabe Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt)- als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i.S. v.§125 Abs.1TKG- hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wege-
sicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Pla-
nung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Von unserer Seite bestehen keine Bedenken gegen die Realisierung der Maßnahme. 
Durch die o.a. Planung werden die Belange der Telekom zurzeit nicht berührt. Mög-
liche Neuanschlüsse könnten durch vorhandene Leitungen realisiert werden. Es ist 
nicht geplant, eine Erweiterung unserer Infrastruktur vorzunehmen. 
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen. 

Beschlussvorschlag Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   
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ExxonMobil Production Deutschland GmbH, 12.10.2022 

Eingabe Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) nimmt die Betriebsfüh-
rung für die Produktionsaktivitäten einschließlich des Betriebs des Produktions-
leitungsnetzes der BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG (BEB), der Mobil Erdgas-
Erdöl GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaften wahr. 
Von dem hier angezeigten Vorhaben sind diverse Leitungsreste der o.g. Gesell-
schaften betroffen. Details hierzu können Sie den beigefügten Planunterlagen 
entnehmen. 
Wir weisen darauf hin, dass unsere Angaben/Planeintragungen zur unverbindli-
chen Vorinformation erfolgen. Die Angaben über Lage, Deckung und Verlauf der 
u.g. BEB/MEEG-Anlage(n) sind so lange als unverbindlich anzusehen, bis sie in der 
Örtlichkeit durch einen Beauftragten der EMPG bestätigt werden. 
Wir machen darauf aufmerksam, dass sämtliche durch die Maßnahme entste-
henden Kosten für Sicherungsmaßnahmen, technische Anpassungen, Umbau-
maßnahmen u.Ä. an unseren Anlagen vom Verursacher der Maßnahme zu tragen 
sind. 
ln Bezug auf die Erdgas-/Erdölförderanlagen verweisen wir auf die in nach §9 
BVOT in Verbindung mit RdVfg. 4.72 vom 05.05.2015 des Landesamts für Berg-
bau, Energie und Geologie einzuhaltenden Sicherheitsabstände bei bewohnten 
baulichen Anlagen im Außenbereich, öffentlichen Verkehrsanlagen und ähnlich 
zu schützenden Gegenständen (Innerer Sicherheitskreis) und bei Bebauungsge-
bieten (Äußerer Sicherheitskreis). 
Innerhalb dieser Sicherheitsabstände sind Gebäude, deren Nutzung mit dem dau-
ernden oder länger andauernden Aufenthalt von Personen verbunden ist, das 
sind Gebäude wie Wohngebäude, Werkstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
nicht zulässig. 
Dagegen sind Gebäude, deren Nutzung nur mit einem kurzweiligen -auch regel-
mäßigem -Aufenthalt von Personen im Gebäude verbunden ist, zulässig, wie z.B. 
Stallgebäude mit automatischen Betriebseinrichtungen  
Da es sich bei der im Flächennutzungsplan als auch im Bebauungsplan ausgewie-
senen Fläche um eine sog. „Fläche für Gemeinbedarf“ handelt (kein Baugebiets-
typ nach der Baunutzungsverordnung), in der eine Nutzung zu Wohnbauwecken 
ausgeschlossen ist und es sich darüber hinaus auch um ein Einzelbbauvorhaben 
im Außenbereich handelt, kann dem geplanten Bauvorhaben aus Sicht der Exxon-
Mobil Production Deutschland GmbH zugestimmt werden. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass aus dem Betrieb der Bohrung beeinträchti-
gende Emissionen im Rahmen geltender Gesetze bei betrieblichen Aktivitäten 
möglich sind, ohne das daraus Ansprüche irgendwelcher Art. z.B. Unterlassung 
oder Abwehr, hergeleitet werden können. 
Die geplante Maßnahme befindet sich in unmittelbarer Nähe unserer Produkti-
onsanlage(n). Bei Start der Baumaßnahme möchten wir Sie daher aus Sicher-
heits- und Planungsgründen bitten, sich rechtzeitig mit dem zuständigen Über-
wachungsbetrieb in Verbindung zu setzen, um ein mögliches Gefährdungspoten-
zial auszuschließen. 
ExxonMobil Production Deutschland GmbH  
Leitungsbetrieb Voigtei 
Voigtei 69 
31595 Steyerberg 
Tel: 0 57 69 / 90 
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Wir bitten Sie, uns bei den weiteren Planungen zu beteiligen und stehen Ihnen 
für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
Wir möchten Sie außerdem bitten - falls noch nicht geschehen - das Landesamt 
für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover ebenfalls am Verfahren zu betei-
ligen. 
Unsere heutige Stellungnahme bezieht sich auf den derzeitigen Planungsstand. 
Laufende Baumaßnahmen sowie zukünftige Planungen sind in dieser Stellung-
nahme nicht enthalten. 
Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt dieser Stellungnahme per Antwort auf diese 
Email. Sollten Sie Ihre Anfrage über BIL- Bundesweites Informationssystem zur 
Leitungsrecherche -gestellt haben, ist dies nicht notwendig. 
Betroffene Betriebseinrichtungen 

Bohrung 
Name 

Schutzradius  
Innerer /Äußerer 

(m) 

Medium /  
Status 

Barenburg Z7/01 317/633 Sauergas 
 

Beschlussvorschlag Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet im äußeren Schutzra-
dius der Bohrstelle Barenburg Z7/01 befindet. In die Begründung werden Ausfüh-
rungen zur Bohrstelle aufgenommen.  
Es wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass der Planung jedoch aus Sicht der 
ExxonMobil Production Deutschland GmbH zugestimmt werden kann, da es sich 
um eine sog. „Fläche für Gemeinbedarf“ handelt (kein Baugebietstyp nach der 
Baunutzungsverordnung), in der eine Nutzung zu Wohnbauzwecken ausgeschlos-
sen ist und es sich darüber hinaus auch um ein Einzelbauvorhaben im Außenbe-
reich handelt. 
Der Start der Baumaßnahme (Feuerwehr) wird der ExxonMobil Production 
Deutschland GmbH rechtzeitig angezeigt. 

Landkreis Diepholz, 08.11.2022 

Eingabe 1 FACHDIENST KREISENTWICKLUNG - NATURSCHUTZ 
Aus naturschutzbehördlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken ge-
gen das Vorhaben, sofern im weiteren Verlauf der Planung sowie im parallel Ver-
fahren zum Bebauungsplan Nr. 125 „Fläche für den Gemeinbedarf Feuerwehr 
und sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen Klein Lessen“ die 
Anforderungen der Eingriffsregelung gem. § 13 ff. BNatSchG sowie des Arten-
schutzrechts gem. § 44 BNatSchG ordnungsgemäß berücksichtigt und abgearbei-
tet werden. 

Beschlussvorschlag Im weiteren Verfahren werden die Eingriffsregelung gemäß § 13 ff. BNatSchG 
und die Anforderungen des Artenschutzrechts gem. § 44 BNatSchG berücksich-
tigt und abgearbeitet. In den parallel aufgestellten Bebauungsplan wird eine Bau-
zeitenregelung zum Artenschutz als Hinweis aufgenommen.  

 
  



 
Stadt Sulingen 

Bewertungen zu den Eingaben im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
14. Flächennutzungsplanänderung   Stand: 15.11.2022

6 von 12 
 
 

 

Eingabe 2 FACHDIENST KREISENTWICKLUNG - RAUMORDNUNG 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der vorliegenden Pla-
nung. Die Begründung zur Inanspruchnahme der Vorbehaltsfläche Landwirt-
schaft greift jedoch zu kurz und sollte im Folgenden näher ausgeführt werden. 

Beschlussvorschlag Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung zur Inanspruch-
nahme der Vorbehaltsfläche Landwirtschaft wird im weiteren Verfahren weiter 
ausgeführt. 

 

Eingabe 3 FACHDIENST UMWELT UND STRASSE – Abfall- und Bodenschutz 
Im Geltungsbereich des Plangebietes befinden sich zum gegenwärtigen Kenntnis-
stand (10/2022) keine erfassten Altablagerungen (ehemalige Deponien). 
Im Plangebiet befinden sich allerdings zwei Verdachtsflächen. Die Verdachtsflä-
chen werden unter den Nummern 251.040.5.000.0367 und 251.040.5.000.0541 
im Kataster der Verdachtsflächen und Altstandorte geführt.  
Die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde empfiehlt, dass der Planungs- bzw. 
Vorhabenträger für die Verdachtsflächen spätestens im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung die konkrete Verdachtssituation betr. Altlasten bzw. schäd-
lichen Bodenveränderungen durch einen Gutachter für Boden- und Grundwas-
serverunreinigungen bzw. Altlasten oder Sachverständigen nach § 18 BBodSchG 
(Bundes -Bodenschutzgesetz) auf Grundlage von historischen Recherchen und 
Untersuchungen beurteilen lässt bzw. aufklärt. 
Bei Baumaßnahmen incl. Rückbaumaßnahmen im Bereich der Verdachtsflächen 
ist generell eine gutachterliche Begleitung der Erdarbeiten zur Errichtung von Ge-
bäuden und sonstiger Erdarbeiten von einem Gutachter oder Sachverständigen 
erforderlich. 

Beschlussvorschlag Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine erfassten Altabla-
gerungen, jedoch zwei Verdachtsflächen (Schießstand und Mühlensteinfabrik) 
befinden. Die Flächen werden im nachfolgenden Bebauungsplan als Altlastenver-
dachtsstandorte gekennzeichnet. Derzeit sind in diesen Bereichen keine Bau-
maßnahmen vorgesehen. In der Begründung wird jedoch ausgeführt, dass für 
jegliche Erdarbeiten im Bereich der Verdachtsflächen eine gutachterliche Beglei-
tung durch einen Gutachter oder Sachverständigen erforderlich ist. 

 

Eingabe 4 FACHDIENST UMWELT UND STRASSE – WASSERWIRTSCHAFT 
Im Geltungsbereich der 14. FNP- Änderung befinden sich keine Flächen von 
Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten und auch keine Gewässer bzw. 
Gewässerrandstreifen, so dass der Planung im Ergebnis keine wasserwirtschaft-
lichen Belange entgegenstehen. 

Beschlussvorschlag Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
Eingabe 5 FACHDIENST BAUORDNUNG UND STÄDTEBAU - DENKMALSCHUTZ 

Gegen das Vorhaben bestehen keine grundsätzlichen denkmalpflegerischen 
Bedenken. Folgenden Hinweis bitte ich aufzunehmen: 
Denkmalpflegerischer Hinweis: 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bo-
denfunde (das könnten u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
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Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch 
geringe Spuren solcher Funde ) gemacht werden, sind diese nach § 14 Abs. 1 des 
Nieders. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen bei der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Diepholz und dem Nieders. Landesamt 
für Denkmalpflege, Abteilung Archäologie, unverzüglich gemeldet werden. Bo-
denfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzge-
setzes bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu las-
sen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbe-
hörde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Beschlussvorschlag In den nachfolgenden Bebauungsplan wird ein Hinweis zum Umgang mit archäo-
logischen Bodenfunden aufgenommen. 

 

Eingabe 6 FACHDIENST BAUORDNUNG UND STÄDTEBAU - STÄDTEBAU 
Es wird grundsätzlich empfohlen, dass die Zweckbestimmung der jeweiligen Ge-
meinbedarfsflächen auch bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
zugeordnet werden.  

Beschlussvorschlag Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits 1988 in einem grundsätzlichen Urteil 
festgestellt, dass die Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche für in dem Fall 
„Schule und Anlagen für soziale und sportliche Zwecke“, auch ohne Abgrenzung 
der Bereiche, in denen die vorgesehenen Nutzungen jeweils verwirklicht werden 
sollen, hinreichend konkret ist (BVerwG, Urteil vom 11.3.1988 - 4 C 56.84). 
Das Plangebiet umfasst neben der Feuerwehr mit einem Kindergarten und dem 
Dorfgemeinschaftshaus (DGH) mit Schießstand weitere Teile der Ortslage von 
Klein Lessen, welches insgesamt als Dorfgebiet zu beurteilen ist. Der Feuerwehr-
standort soll innerhalb des Plangebietes lediglich verlagert werden. Bei den vor-
handenen und geplanten Nutzungen handelt es sich um Gemeinbedarfsanlagen, 
die insgesamt innerhalb eines Dorfgebietes allgemein zulässig sind. Um bei Be-
darf Teile der Flächen westlich der Straße „Klein Lessen“ für die Feuerwehr nut-
zen zu können, soll das Plangebiet weiterhin insgesamt als Gemeinbedarfsfläche 
mit den Zweckbestimmungen „Feuerwehr“ und sozialen Zwecken dienende Ge-
bäude und Einrichtungen dargestellt und im nachfolgenden Bebauungsplan ent-
sprechend festgesetzt werden.  

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 09.11.2022 

Eingabe In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorha-
ben folgende Hinweise: 
Altbergbau 
Nachbergbau Themengebiet Grubenumrisse Altbergbau 
Laut den hier vorliegenden, ausgewerteten Unterlagen liegt das genannte Ver-
fahrensgebiet nicht im Bereich von historischem Bergbau. 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir 
für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort 
auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrund-
verhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung 
des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrun-
derkundungen / -untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen 
Berichts sollen gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
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Ob im Vorhabengebiet eine Erlaubnis gem. § 7 BBergG oder eine Bewilligung 
gem. § 8 BBergG erteilt und/oder ein Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 
BBergG verliehen bzw. aufrechterhalten wurde, können Sie dem NIBIS-Karten-
server entnehmen. Wir bitten Sie, den dort genannten Berechtigungsinhaber 
ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu diesem Thema richten Sie bitte 
direkt an markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de. 
 
Informationen über möglicherweise vorhandene Salzabbaugerechtigkeiten fin-
den Sie unter www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigun-
gen/Alte_Rechte. 
 
ln Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren 
Hinweise oder Anregungen. 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den 
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen 
zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes 
erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu inter-
pretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme 
ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforder-
liche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Unter-
suchungen. 

Beschlussvorschlag Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet nicht im Bereich von histo-
rischem Bergbau liegt. 
Die weiteren Hinweise werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. 

LGLN Regionaldirektion Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 24.10.2022 

Eingabe Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung 
empfohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behör-
den der Gefahrenabwehr auch für die Maßnahmen der Gefahrenerforschung 
zuständig sind. 
Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung 
sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen 
durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat 
nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung oder des 
Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten, die Luftbildauswertung ist vielmehr 
gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung 
mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für 
Behörden kostenpflichtig. (.......)  
Stellungnahme zum öffentlichen Belang: Kampfmittelbeseitigung 
Betreff: Sulingen B-Plan Nr. 125 
Antragsteller: Stadt Sulingen, FB III 
Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die 
folgenden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage): 
Empfehlung: Luftbildauswertung 
Fläche A  
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig ausge-
wertet. 
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 
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Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel. 
Empfehlung: Sondierung 
Fläche B  
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird eine Kampf-
mittelbelastung vermutet. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Es besteht ein begründeter Verdacht auf Kampfmittel. 
Empfehlung: keine Handlungsbedarf 
Fläche C  
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampf-
mittelbelastung vermutet. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt. 
Hinweis: 
Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel 
überprüft werden. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Pan-
zerfäuste, Brandmunition, Minen etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie 
bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-
Hannover des LGLN. 
ln der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der 
Einführung des Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen (KISNi), dem 
11.06.2018, nicht eingeflossen, da sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi ent-
sprechen. Sie können natürlich trotzdem von den Kommunen in eigener Zu-
ständigkeit berücksichtigt werden. 
Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur Arbeitser-
leichterung keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu. 

Beschlussvorschlag Es wird zur Kenntnis genommen, dass im überwiegenden Bereich des Plangebie-
tes, insbesondere im Bereich des geplanten Feuerwehrstandortes, keine Kampf-
mittelbelastung erwartet wird und auf weiteren Flächen nur ein allgemeiner Ver-
dacht auf Kampfmittel besteht (Flächen A und C).  
Die Fläche B, für die ein begründeter Verdacht auf Kampfmittel besteht, umfasst 
einen Splittergraben im zentralen Bereich des Plangebietes. Der Bereich ist fast 
vollständig überbaut. Baumaßnahmen sind in diesem Bereich derzeit nicht vor-
gesehen. Die Fläche wird im nachfolgenden Bebauungsplan gekennzeichnet. Es 
wird ein Hinweis aufgenommen, dass bei Bau- oder Erdarbeiten in diesem Be-
reich die Fläche vorab in Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst zu 
sondieren ist. Im übrigen Plangebiet ist bei Hinweisen auf Bombenblindgänger 
oder andere Kampfmittel im Boden unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst zu benachrichtigen. 
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Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Große Aue, 07.10.2022 

Eingabe Im Geltungsbereich der o.a. Bauleitplanung befinden sich keine Gewässer 
II. Ordnung des ULV Große Aue und keine Gewässer III. Ordnung eines von uns 
betreuten Wasser- und Bodenverbandes. 
Hinsichtlich der Ableitung des Niederschlagswassers wird in Kapitel 4 (Seite 3) 
des Erläuterungsberichtes aufgeführt, dass aktuell noch kein Entwässerungskon-
zept vorliegt. Die Entwässerung soll im weiteren Verfahren geklärt werden. So-
fern geplant wird das Oberflächenwasser in eines unserer Gewässer einzuleiten, 
so ist bei der Erstellung des Entwässerungskonzeptes ist eine Abflussspende von 
maximal 2 l/(s*ha) zu berücksichtigen. 
Aufgrund des fehlenden Entwässerungskonzeptes kann unsererseits aktuell 
noch keine Stellungnahme abgegeben werden. Wir erwarten eine erneute Be-
teiligung, wenn das Entwässerungskonzept vorliegt. 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Beschlussvorschlag Das Flurstück Nr. 70/1 ist mit einer zulässigen abflusswirksamen Fläche von Au = 
1.620 m² an die zentrale Regenwasserkanalisation angeschlossen.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Übrigen eine Abflussspende von maxi-
mal 2 l/(s*ha) zu berücksichtigen ist. Der Nachweis für eine schadlose Nieder-
schlagswasserbeseitigung ist im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsver-
fahrens zu führen. Dieser wird für das geplante Feuerwehrgebäude derzeit erar-
beitet und der Wasserbehörde zu gegebener Zeit zur Beantragung der erforder-
lichen Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
i.V.m. dem Niedersächsischen Wassergesetz vorgelegt. 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, 08.11.2022 

Eingabe Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht. 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unter-
nehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine 
Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über unseren vorhandenen Lei-
tungsbestand abgeben. 

Beschlussvorschlag Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Wasserversorgung Sulinger Land, 02.11.2022 

Eingabe Wasserversorgung: 
Das o.g. Plangebiet kann zu gegebener Zeit an das vorhandene Wasserversor-
gungsnetz des Verbandes angeschlossen werden. 
Die Belange des Brandschutzes sind seitens der Stadt mit dem Brandschutzprüfer 
des Landkreises Diepholz abzustimmen. Der Grundschutz zur Löschwasserversor-
gung innerhalb des Plangebietes kann unter normalen Netzbedingungen lt. 
DVGW Regelwerk W 405 "Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung", erfolgen. 
Bei geplanten Anpflanzungen bitten wir um Beachtung des DVGW-Arbeitsblattes 
GW 125 "Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen". 
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Schmutzwasserbeseitigung: 
Im Bereich der geplanten Bebauung ist eine unmittelbare Entsorgung des anfal-
lenden Schmutzwassers nicht gegeben. Für das zu entwässernde Grundstück ist 
der bestehende Vakuumübergabeschacht am Standort des jetzigen Feuerwehr-
hauses zu verwenden oder das vorhandene Vakuumentsorgungsnetz zu erwei-
tern. 
Außerdem weisen wir darauf hin, dass die derzeitige Kapazitätsgrenze der Klär-
anlage Sulingen hinsichtlich Anschlussgröße und Ausbaugrenze erreicht ist. 
Auch hier bitten wir bei Anpflanzungen um Beachtung des DVGW-Arbeitsblattes 
GW 125 "Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen". 
ln der Anlage übersenden wir Ihnen zwei Bestandsplan-Ausschnitte mit den vor-
handenen Wasserversorgungsleitungen und den vorhandenen Schmutzwasser-
leitungen für den Geltungsbereich. 

Beschlussvorschlag Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet an das Trinkwassernetz an-
geschlossen werden kann und für die Schmutzwasserbeseitigung das vorhandene 
Vakuumentsorgungsnetz in Abstimmung mit der Wasserversorgung Sulinger 
Land zu erweitern ist. 
Die Belange des Brandschutzes werden mit dem Brandschutzprüfer des Landkrei-
ses Diepholz abgestimmt.  
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und können im Rahmen 
der konkreten Vorhabenplanung berücksichtigt werden. 

Westnetz GmbH, 10.10.2022 

Eingabe Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 10.10.2022 und teilen Ihnen mit, dass 
wir die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes hinsichtlich der Versorgungs-
einrichtungen der Westnetz GmbH durchgesehen haben. Gegen diese Verwirkli-
chung bestehen unsererseits keine Bedenken, wenn nachfolgende Anmerkungen 
Beachtung finden. 
Im Bereich des Plangebietes verläuft eine 10-kV-Freileitung, die der örtlichen Ver-
sorgung mit elektrischer Energie dient.  
Änderungen und Erweiterungen der Versorgungseinrichtungen behalten wir uns 
unter Hinweis auf die §§ 13, 30, 31und 32 BauGB vor. 

Beschlussvorschlag Die 10-kV-Freileitung wird in den nachfolgenden Bebauungsplan übernommen. 
Die weiteren Versorgungsleitungen der Westnetz GmbH verlaufen innerhalb der 
öffentlichen Straßenverkehrsflächen parallel zu der jeweiligen Fahrbahn. Inner-
halb der Bauflächen befinden sich lediglich Hausanschlussleitungen. Die Leitun-
gen können im Rahmen der konkreten Erschließungsarbeiten berücksichtigt wer-
den. 

 
 

E) Eigene Änderungen / Ergänzungen  
 - keine - 
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F) Zusammenfassung der Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden  
14. Flächennutzungs-
planänderung 

Die vorgelegten Beschlussempfehlungen machen in der Sache folgende Hinweise 
bzw. Kennzeichnungen in den Planunterlagen erforderlich: 
 Die Begründung zur Inanspruchnahme der Vorbehaltsfläche Landwirtschaft 

wird ergänzt. 
 Auf den äußeren Schutzradius der Bohrstelle Barenburg Z7/01 wird in der 

Planzeichnung hingewiesen. In die Begründung werden Ausführungen zur 
Bohrstelle aufgenommen.  

 Im Plangebiet befinden sich zwei Altlastenverdachtsfläche und für eine Teil-
fläche im westlichen Plangebietsbereich besteht ein begründeter Verdacht 
auf Kampfmittel. Die Flächen werden im nachfolgenden Bebauungsplan ge-
kennzeichnet. In die Begründung werden Ausführungen zum Umgang bei den 
geplanten Bau- und Erdarbeiten aufgenommen. 

 


